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RS OGH 1973/9/11 8Ob124/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.09.1973

Norm

ZPO §272 Abs1 B

ZPO §503 Z2 C3c

Rechtssatz

Kein Verstoß gegen die Bestimmungen des § 272 Abs 1 und 2 ZPO, wenn der Ein8uß der Weigerung einer Partei, sich

einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen, auf die Herstellung eines bestimmten Beweises nach freier richterlicher

Beweiswürdigung beurteilt wird.
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